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Anlage 36.

Bericht und Antrag
des Movinzialausschusses,

betreffend

die Versetzung des Landesrats Dr. Schauseil in den Ruhestand.

Lllndesmt Dr. Schauseil, geb. am 2. März 1871, hat seine Versetzung in den Ruhe¬
stand aus Gesundheitsrücksichten beantragt.

Nach dem von- dem Direktor der Medizinischen Klinik der Allgemeinenstädtischen Kranken¬
anstalten in Düsseldorf, Professor Dr. Hoffmann erstattetenGutachten leidet Landesrat Dr. Schauseil
an einer Erkrankung des Herzens, die ihn zur Erfüllung seiner Amtspflichtendauernd unfähig macht.
Das Gutachten wird in der Sitzung der ZuständigenFachkommission vorgelegt werden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Versetzung des Landesrats Dr. Schauseil in den
Ruhestand unter Bewilligung der reglementsmäßigen Ruhegehaltsbezllge beschließen".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Holion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bericht und Antrag
Zulage 37.

(Drucksachen°Nr. 36.)

des Provinzialllusschusses,

betreffend

die Beschwerde des zwangsweisein den Ruhestand versetzten früheren
Landesbauamtssetretärs Strauch, zurzeit wohnhaft in Godesberg.

Der 61. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 16. Juli 1921 beschlossen
den Proviuziallliisschiiß zn ersuchen, in eine erneute Prüfung der Beschwerdedes zwangsweisein
neu Ruhestand vcrsctzteu Landesbauamtssekretärs Strauch in Godesberg einzutreten. In Verfolg
bieses Beschlusses hat der Provinzialausschuß in seiner Sitzung vom 20. Dezember 1921 sich
eingehend mit der Angelegenheitbeschäftigt und den Beschluß gefaßt, dem Provinziallandtag über
das Ergebnis der Untersuchungeinen Bericht zu erstatten.

Zur Vorgeschichte der AngelegenheitStrauch ist zu bemerken,daß der jetzt 56 Jahre alte
Beschwerdeführerdurch Beschluß des Proviuzialausschusscs vom 26. April 1910 zwangsweisein
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den Ruhestand versetzt wurden ist, weil in Verfolg eines Disziplinarverfahrens durch Gutachten des
Anstaltsarztes Dr. Schütte in Bonn Geistesstörung(Querulautenwahn) festgestelltwurde. Strauch
hat gegen die Pensionierung ständig bei allen in Frage kommendenInstanzen (Landeshauptmann,
Provinzialausschuh, Provinziallandtag) angekämpft,mit der Behauptung, die zwangsweiseVersetzung
in den Ruhestand sei zu Unrecht erfolgt. Vor allem habe der 51. RheinischeProvinziallandtag
in seiner Sitzung vom 11. März 1911 die Beschwerde ge^en den Beschlußdes Provinzialausschusses
bezüglich der Pensionierung Strauchs nicht eingehendgeprüft, sondern fei einseitigden Ausführungen
der Verwaltung gefolgt. Das Kernstück der BeschwerdeStrauchs ist die Behauptung, daß er nur
deshalb zwangsweise in den Ruhestand versetzt worden sei, weil er es unternommen habe, seinem
früheren Vorgesetzten,dem verstorbenenLandesbauinfpektorKerthoff in Cochem,Betrug, Urkunden¬
fälschung, Untreue im Amt, Korruption und Unwahrhaftigkeit vorzuwerfen. Diese Einlassung
Strauchs entspricht nicht den tatsächlichenVorgängen. Ganz unabhängig von seinen Beschuldi¬
gungen gegen Kerthoff ist Strauch zwangsweise pensioniert worden, weil mehrere ärztlicheGutachten
Geistesstörung bei ihm festgestellt hatten.

Strauch ist am 31. März 1894 als Militäranwärter in den Dienst der Rheinischen
Provinzialverwaltung eingetreten und am 1. April 1899 auf Lebenszeit mit Pensionsberechtigung
angestellt worden. Seine dienstliche und außerdienstliche Führung war in keiner Weise einwandfrei.
Im Juni 1899 wurde ihm die Uebernahme llon Nebenbeschäftigunguntersagt, weil diese ihm
zeitweiseerlaubte' Tätigkeit zu Prozessen und zu einer Privattlage gegen ihn Veranlassung gegeben
hatte. Dieses Verbot scheint auf Strauch start eingewirkt und ihn gegen seine Vorgesetzten einge¬
nommen zu haben. Er hat es sich deshalb zur Gewohnheit gemacht, über die dienstliche Tätigkeit
seiner Vorgesetzten Tagebuch zu führen mit der ausgesprochenenAbsicht, seine Aufzeichnungen
gelegentlichgegen seine Vorgesetztenbenutzenzu können. Im Jahre 1906 hat er dann auf Grund
seiner Aufzeichnungenschwere Vorwürfe gegen seinen damaligen Vorgesetzten,den Landesbauinspektor
Kerkhoff in Cochem, erhoben. Diefe Vorwürfe find vom Landeshauptmann geprüft und durch
Zeugenaussagen als unhaltbar erwiesenworden. Strauch wurde wegen dieses Vergehens in eine
Geldstrafe von 30 Mark genommen.

Am 1. Januar 1907 erklärte Strauch dem ihm vorgesetzten LandesbauinspektorHübers in
Gummersbach, für den Fall, daß sein Gehalt erhöht würde, sei er bereit, von einer weiteren
Verfolgung der Sache Kerkhoff abzusehen, andernfalls werde er der Staatsanwaltschaft Anzeige
machen. Wegen dieser Aeußerung, die einen Versuch darstellte, seine vorgesetzte Dienstbehördedurch
Drohung zu einer Gehaltserhöhung zu bewegen, wurde er mit einer Ordnungsstrafe von 20 Mart
belegt.

In einer Eingabe, die Strauch am 23. Juli 1907 an den Landeshauptmann richtete,
erhob er erneut schwereBeschuldigungengegen den LandesbauinspektorKerkhoff. Darauf wurde
gegen Strauch das Difziplinarverfahren mit dem Ziele der Dienstentlassung eröffnet. In der
Voruntersuchung wurden alle von Strauch vorgebrachten Fälle eingehenduntersucht, doch fiel die
Beweisaufnahme sehr zu seiuen Ungunsten aus. Alle von Strauch benannten Zeugen versagten.
Das einzige, was die Beweisaufnahme ergab, war, daß der Nauinfpektur, meist auch noch auf
Veranlassung Strauchs, unkorrekteBuchungen vorgenommen und zuweilen eigenmächtig Arbeiten
hatte ausführen lassen, zu denen ihm die Erlaubnis fehlte. Wegen diefer Verfehlungen ist der
Bauinspektor vom Landeshauptmann ernstlichverwarnt worden. Von strafbaren Handlungen, wie
sie von Strauch behauptet wurden, konnte jedoch keine Rede sein. Das Ergebnis der Untersuchung
fand später seine Bestätigung durch die Staatsanwaltschaft Coblenz, die ein von Strauch gegen
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den Bauinspektor angestrengtesVerfahren we^en Urkundenfälschung,Betrugs und Meineids, mangels
vorliegender Beweise nicht einmal eröffnete. In dem Disziplinarverfahren verlangte Strauch am
25. August 1907 Untersuchungdurch einen Psychiater. Er habe die Beschuldigunggeg»n Kerkhoff
in überreiztem Zustande und unter unwiderstehlichem Zwange erhoben. Eine sechswöchigeBeob¬
achtung des Strauch in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn ergab nach dem Gutachten
des Anstaltsarztes Dr. Schütte, daß Strauch geisteskrank sei, an Querulantenwahnsinn leide und
deshalb für seine Verfehlungen nicht verantwortlich gemacht werden könne. Daraufhin sprach ihn
der Bezirksausschuß zu Cöln am 1. Juli 1909 im Disziplinarverfahren frei. Der Provinzial-
ausschußbeschloß nunmehr die Pensionierung des Strauch, weil ihn die Geistesstörungzum Dienst
untauglich mache.

In einer Beschwerdesnche des Strauch gegen die auf Grund der Provinzial-Ortmung zur
Durchführung des Penfionicrungsverfahrens angeordnete Pflegschaft hat das Landgericht in Köln
ein Gutachten des Professors für Psychiatrie an der Akademie für praktischeMedizin in Köln,
Dr. Gustav Aschaffenburg,eingefordert. Professor Aschaffenburg,der Strauch vom 31. August
bis 22. September 1910 beobachtete,faßte sein Gutachten dahin zusammen, daß Strauch an einer
Form der geistigenErkrankung leide, die es ihm unmöglich mache, seine Angelegenheitenin dem
gegen ihn schwebenden Verfahren der zwangsweisenPensionierung objektiv richtig zu würdigen uud
selbständig wahrzunehmen. In diesem Gutachten hat Professor Aschaffenburgsich auch über die
Diagnose des Querulantenwahnsinns geäußert uud dabei hervorgehoben, daß derselbesich in erster
Linie in der verschobenen Auffassung der Dinge und in der Unbelehrbarkeitdes Kranken äußere,
wie das bei Strauch zum Ausdruckkomme. Auf Grund dieser Unterlagen hat der 51. Provinzial-
landtag in seiner Sitzung vom 11. März 1911 die Beschwerdedes Strauch gegen den Pepsin»
nierungsbeschlußdes Proviuzialausschussesabgewiesen.

Am 14. Oktober 1921 hat Professor Aschaffenburgin einer von ihm geforderten gut¬
achtlichen Aeußerung die »Schlußfolgerung seines ärztlichen Gutachtens nochmals bestätigt. Die
Beschwerde des Strauch gegen diese zweite gutachtliche Aeußerung, die erfolgt sei, ohne daß Pro¬
fessor Aschaffenburgden Strauch gesehen habe, ist gegenstandslos. Professor Aschaffenburgerklärt
ausdrücklich,daß sich seine Auffassung gründe auf die frühere Beobachtung des Strauch und sich
auch nicht ändern könne, selbst wenn nachgewiesen würde, daß Strauch seine Beschuldigungengegen
Kerkhoffzu Recht erhoben hätte.

Nach alledem muß als festgestellterachtet werden, daß Strauch zur Zeit des fchwebenden
Pensionieruugsverfahrens an Geistesstörunglitt und daß seine zwangsweise Versetzung in den Ruhe¬
stand erfolgen mußte, weil er dienstuutauglichwar. Der Beschluß des Proviuzialausschussesvom
26. April 1910 und der genehmigende Beschluß des 51. Provinziallandtages vom 11. März 1911
siud demnachzu Recht erfolgt.

Der Provinzialciusschußbeehrt sich daher, zu beantragen:
„Provinzillllandtag beschließt, die Beschwerdedes zwangsweise in den Ruhestand ver¬
setzten früheren ÜnndesbauamtssekretärsStrauch, zur Zeit in Godesberg, als unbe¬
gründet zurückzuweisen".

Düsseldorf, den 8. Juli 1922.

Der Provinzialllusschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

28*


	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179

